
   

 

Leitfaden für die Förderung  
der Anschaffung eines ‚Elektro-Autos‘ (Fördermaßnahme 4, gemäß Festlegung KPC) 

 

 

 

 
 
 

 
Stand Freitag, 25. März 2011 
info@kommunalmaschinen.at 

 

 

gefördert wir die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges für: 

• Städte und Gemeinden  

• Betriebe, Vereine    
 

1)  ein in eine Gesellschaft ausgelagerter Wirtschaftshof/Bauhof zählt hierbei als Betrieb 
 

nicht gefördert werden: 

• Privatpersonen               �  landwirtschaftliche Betriebe 

 

Förderung: 

• EUR 1.250,- pauschale Förderung 

• EUR 2.500,- Förderung bei  Einsatz von ausschließlich Ökostrom bzw. Strom aus erneuerbaren Energiequellen  
  als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge 

     

folgende Punkte sind bei der Beantragung einer Förderung unbedingt zu beachten: 

1. Schritt:   � Angebot über zu beschaffendes Elektro-Fahrzeug einholen   

       � Förderantrag an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH richten (siehe Anhang) 

        Direktlink      www.public-consulting.at/de/portal/   weiter zum Klima:aktiv mobil Förderungsprogramm   
        

2. Schritt  � innerhalb von 1-2 Wochen erfolgt als Antwort zum Förderantrag eine  

        ‚Antragsnummer‘ Beschaffungen die VOR Antragstellung getätigt werden, werden nicht gefördert 

3. Schritt  � nach dieser Antwort (Antragsnummer) kann die Beschaffung erfolgen 

     � nach der Anschaffung eine entsprechende Information  an die  Kommunalkredit 

         einreichen, um die beantragte Förderung in Anspruch zu nehmen. 
      

 

kostenloser Info-, Fragen-,   klimaaktiv � www.klimaaktivmobil.at 

Hilfeservice zur Förderung   A-1040 Wien, Argentinierstraße 21 

Ansprechpartner:   DI Clemens Piffl  �  Tel. 01 / 5041258-50 

 

 

Antragstelle für die Förderung:  Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

A-1092 Wien � Türkenstraße 9  
www.public-consulting.at/de/portal/ 
DI Wolfgang Löffler �  Tel.: 01/31631-220 
 
 

 
 

 

 

Neu ab 01. April 2011 



   

 

Leitfaden zur Förderung  
für mehrspurige Elektrofahrzeuge (PKW3), gemäß Festlegung KPC vom 18.10.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Stand Mittwoch, 9. März 2011 
info@kommunalmaschinen.at 

gefördert wir die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges für: 

• Städte und Gemeinden  

• Betriebe, Vereine    
 

1)  ein in eine Gesellschaft ausgelagerter Wirtschaftshof/Bauhof zählt hierbei als Betrieb 
 

nicht gefördert werden: 

• Privatpersonen               �  landwirtschaftliche Betriebe 

 

Förderung: 

• EUR 2.500,- pauschale Förderung 

• EUR 5.000,- Förderung bei  Einsatz von ausschließlich Ökostrom bzw. Strom aus erneuerbaren Energiequellen  
  als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge 

     

folgende Punkte sind bei der Beantragung einer Förderung unbedingt zu beachten: 

1. Schritt:   � Angebot über zu beschaffendes Elektro-Fahrzeug einholen   

       � Förderantrag an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH richten (siehe Anhang) 

        Direktlink      www.public-consulting.at/de/portal/   weiter zum Klima:aktiv mobil Förderungsprogramm   
        

2. Schritt  � innerhalb von 1-2 Wochen erfolgt als Antwort zum Förderantrag eine  

        ‚Antragsnummer‘ Beschaffungen die VOR Antragstellung getätigt werden, werden nicht gefördert 

3. Schritt  � nach dieser Antwort (Antragsnummer) kann die Beschaffung erfolgen 

     � nach der Anschaffung eine entsprechende Information  an die  Kommunalkredit 

         einreichen, um die beantragte Förderung in Anspruch zu nehmen. 
      

 

kostenloser Info-, Fragen-,   klimaaktiv � www.klimaaktivmobil.at 

Hilfeservice zur Förderung   A-1040 Wien, Argentinierstraße 21 

Ansprechpartner:   DI Clemens Piffl  �  Tel. 01 / 5041258-50 

 

Antragstelle für die Förderung:  Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

A-1092 Wien � Türkenstraße 9  
www.public-consulting.at/de/portal/ 
DI Wolfgang Löffler �  Tel.: 01/31631-220 

 
 

 




